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Bundesgerichtshof wendet erstmals Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
auf GmbH-Geschäftsführer an  
 
Unter der obigen Überschrift hat der Bundesgerichtshof in seiner Pressemitteilung Nr. 049/2012 vom 
23.04.2012 folgendes mitgeteilt:  
 
"Der für das Gesellschaftsrecht zuständige II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, 
dass ein auf eine bestimmte Dauer bestellter Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, der nach Ablauf seines Vertrages nicht als Geschäftsführer weiterbeschäftigt wird, in den 
Schutzbereich des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) fällt. 
 
Nach § 6 Abs. 3 AGG findet das Gesetz Anwendung auf Geschäftsführer einer GmbH, soweit es um 
den Zugang zu dem Geschäftsführeramt und um den beruflichen Aufstieg geht. In dem Beschluss, 
den Kläger nach dem Auslaufen seiner Bestellung nicht weiter als Geschäftsführer zu beschäftigen, 
hat der Senat eine Entscheidung über den Zugang zu dem Amt gesehen.….." 
  
Ob das zu Grunde liegende Urteil vom 23.04.2012 (AZ: II ZR 163/10) auch ggf. Auswirkungen auf die 
betriebliche Altersversorgung hat, kann erst beurteilt werden, wenn die Urteilsgründe schriftlich 
vorliegen; hierüber werden wir zu gegebener Zeit informieren. 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Abstreiter 
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